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197801-26 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Wedtselgesetz 1955 und das 

Sdteckgesetz 1955 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das W.echselgesetz 1955, BGBl. Nr. 49, zu
letzt geändert durch BOBl. Nr. 190/1963, wird 
wie folgt geändert: 

Der Abs. 3 des Ar:t. 72 hat Z<u la.~ten: 

,,(3) Feiertage - im Sinne der vorstehenden 
Absätze sind außer . den Sonntagen di,e nach 
dem Feiertagsruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153, 
in der jeweils geltenden Fassung als Feioertag,e 
bestimmten Tage; Samstage, der Karfreitag und 
der 24. Dezemiber werden den Feiertagen gleich
gestellt." 

Artikt;1 11-

Das Scheckgesetz 1955, HGBl. Nr. 50, zu
letzt geändert durch BGBl. Nr; 91/1976, wird 
wie folgt geändert: '-

DerAbs.3 des Art. 55 ha~ zu Lauten: 

,,(3) F,eiertage im Sinne des vorstehenden 
Absatzes sind außer den Sonntagen die nach dem 
Feiertagsruhegesetz 1957, BGBI. Nr. 153, in der 
jeweils geltenden Fassung als Fei~ta.ge bestimm':' 
ten Ta<g,e; Samsna,ge, der Karfreitag und der 
24. Dezember werden - den Feiertagen gLeichge
stellt." 

-Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Justiz betraut. 

\-
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2 777 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Der GeseczgeJber hat mit dem Bund~esetz 
BGBl. NI'. 190/1963, die Samstage und den Kar
freitag im Bereich des Wechsel- 'und Scheckge
setzes den gesetzlichen Feiertagen gleichgestellt. 
Es soll nun ,einem ei.nmücigen Wunsch der 
Praxi,s folgend 3luch der 24. Dezember in An
sehung der wechsel- und scheckrechtlichen Fristen 
und Handlung,en den Feierta.g,en' gleichgestellt' 
werden. Dieser G1eich'StellUing steht keine völ
kerrechtlicP.e Bindung entgegen. Die geplante 
Gesetzesänderung ist für d·as WedlSelgesetz durch 
den Vorbehalt des Art. 18 der Anlage 11 
des Genf,er Wech.selrechtsabkommens vom 
7. Juni 1930, BGaiL NI'. 289/1932, und fü'r 
das Scheckgesetzdurch den Vorbi:halt des Art. 27 
der Anlage 11 des Genfer Scheckrechtsahkommens 
vom 19. März' 1931, BGBl. Nr. 47/1959, ge-
stattet. 

Die Durchführung' des en1:wo~en,en Bund'es
gesetzes bringt, keinen zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand mit sich. ' 

Di~ 'Zuständigleit des, Bundesgrünqet sich 
awfden Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B-VG. 

Besonderer Teil 

zu einem "halben Feiertag" entwickeIt. Die 
GeIdinsdtute und Vliele Gesdläftle smd in der 
Regel ganz oder vorzeitig geschlosse~; di,e 
Ji.mter und Behörden h31ben üblicherweise einen 
Journaldienst eingerichtet. Der' 24. Dezember 
wird auch im HinbLick auf die folgenden Feier
tage vielfach immer häufiger als Urlaubstag ge
nommen. So' können vor allem die 3iuf den 
Wechsel sich beziehenden Handlungen, besonders 
die Vorlegung zur Annahme und die Protest
erhebung am 24. Dezember oft nur schwer 
vorgenommen werden~ Die~l;ltwortene Neure
gelung soll hier Abhilfe schaffen, ' 

Zum Art. II (Art. 55 Abs. 3 ~checkgesetz 1955): 

Da ein Scheck nur auf einen Bankier ge
zogen werden darf (Am:. 3 Scheckgesetz 1955); 
ist die geplante Ji.nderung gerade hier besonders 
begründet und von praktisdlerBedeutung; Im 
übrigen Wiird ,zur Begründung der auch im 
InteI'esse der, Einheit der Rechtsordnung not
wendigen gleichlautenden NovelLierung des 
Scheckgesetzes 1']55 In'it der des W:echsel;ge
setzes 1955 auf die vorstehenden Ausführungen 
im AILgemeine'tl Teil und zum Art. r hinge
wresen. 

Zum Art. I (Art~ 72 Abs. 3 Wechselgesetz 1955): Zum Art. II1: 

Der 24. Dezember, der kein gesetzlicherF'eier- Diese Bestimmung 'enthält die Volliieh1l'ngs-
tag ist, hat sich in der Praxis mehr und mehr klausel. 

Gegenüberstellung ,der gesetzlichen Bestimmungen 
in der geltenden und in der Fassung des Entwurfes 

Wechselgesetz 1955 

Gel t end e F a.s s u n g: 

Artikel 72. (1) Verfällt der Wechsel an ein'em 
gesetzlichen Feiertag, so kann die Zahlung erst am 
nächsten Werktag V'erlangt werden. Auch alle 
anderen auf den Wechsel bezüglichen Handlungen, 
insbesondere die Vorlegung zur Annahme und die 
Protesterhebung, können nur an einem Werktag 
stattfinden. . 

(2) FäHt der letzlJe Tag einer Frist, inner~ 
halb deren eine dieser Handlungen vorgenommen 
werden muß, am einen gesetzlichen Feiertag, so 
wird die Frist bis zum nächsten W1crktag ver
längel'lt. F1eiertage, die in den Lauf eitler Frist 
faLlen, werden bei der Berechnung der Frist mit
gflZ~hlt. 

(3) Feierta~im Sinne der vorstehen:den .A!b
sätze sind außer den Sonntagen die nach dem 

Neue F3issung: 

"

Der Abs. 3 des Art. 72 hat zu lauten: 

,,(3) Feiertage im Sinne der vorstehenden Ab
sätze sind außer den Sonntagen die nach dem 
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Geltende Fassung: 

Feiertagsruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153, in 
der jeweils geltenden Fassung als Feiertage be
stimmten Tage; S,a;mstage und der Karfreitag 
werden den Feiertagen gleichgestellt. 

Neue F:1iS S u n g: 

Feiertlagsruhegesetz 1957, BGBL Nr. 153, in der 
jeweils geltenden Fassung ,als Feiertage bescimm~ 
ten 'Vage; Samstage, der Karfreitag und der 
24. Dezember werden den Feiertagen gleichge
stellt." 

Sdteckgesetz 1955 

Artikel 55. (1) Die Vorlegung und der Pro-
test eines Schecks können nur an einem Werk~ag 
stattfinden. 

(2) Fällt der letzte Tag einer Frist, innerhalb 
der;er eine' auif den Scheck bezügliche Handlung, 
insbesondel'e die Vorlegung, der Protest oder 
eine gleichbedeutende Festlstellung vorgenommen 
werden muß, auf einen gesetzlichen Fei,ertag, 
so wird, die Frist bis zum nächsten Werktag 
verlängert. Feiertage, die in den Lauf einer 
Frist fallen, werden b.ei der Berechnung der 
Frist mitgezählt. 

(3) FeiertaJge im Sinne des vorstehenden Ab
satzes sind außer den Sonntagen die nach dem 
Fei'ertagsruheigesetz 1957, BGBt Nr. 153, in der 
jeweils geltenden Fassung als Feiertage bestimmte 
Tage; Samstage und der Karfreitag werden 
den Feiertagen gleichgestellt. 

(4) Im übri.gensmd auf die VorI.egung des 
Sch'ecks und den Protest die Vorschriften der 
Art. 79 bis 88 des Wechselgesetzes 1955, BGB!. 
Nr. 49/1955, sinngemäß anzuwenden. 

Der Abs. 3 des Art. 55 hat zu lauten: 

,,(3) Feiertage im Sinne des vorstJehenden Ab-J 
satzes sind alUßer den Sonntagen die nach dem 
Feiertagsruhegesetz 1957, BGB!. Nr. 153, in der 
jewej,ls geltenden Fassung aLs F.eiertag'e bescimm
tenTage; Samstage, der Karfreitag und der 
24. Dezem:ber werden den. Feiertagen gleichge-
stelLt. " 
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